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„Hier sind Folterszenen des Videospiels 
„Grand Theft Auto V“ ganz offen für je-
des Kind zu sehen !!! Dieses Spiel ist ab 
18 und die grässlichsten Szenen darf je-
des Kind jederzeit sehen?“ 

Die MA HSH sagt: Nein! Diese Szenen 
dürfen Kinder und Jugendliche nicht 
sehen. Sie geht sogar einen Schritt wei-
ter und sagt: Diese Szenen dürfen in 
Deutschland gar nicht gezeigt werden. 

Der Nutzer beschwerte sich über ein Vi-
deo auf der US-amerikanischen Video-
plattform YouTube. Es zeigt einen Aus-
schnitt aus dem Spiel „Grand Theft Auto 
V“ (GTA V), und zwar eine aus dem Spiel-
zusammenhang gerissene Folterszene. 

Das Spiel GTA V erhielt 2013 das Kenn-
zeichen „keine Jugendfreigabe“ der 
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 
(USK). Das Spiel ist damit in Deutsch-
land nicht verboten und darf nur nicht an 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
abgegeben werden. Aber wieso ist ein 
vierminütiger Ausschnitt verboten, wenn 
das Spiel, aus dem er stammt, nicht ver-
boten ist? Dafür müssen wir uns das Vi-
deo einmal näher anschauen.

Wir befinden uns in einem spärlich be-
leuchteten Keller. Ein Mann (Trevor) zer-
schlägt einem anderen Mann (Mr. K.) die 
Kniescheibe mit einer Rohrzange, ver-
passt ihm Elektroschocks, zieht ihm ei-
nen Zahn ohne Betäubung und flößt ihm 
Wasser ein, bis dieser zu ertrinken droht 
(„Waterboarding“). Trevor kennt kein 
Pardon. Er foltert Mr. K. bis zum Herz-
stillstand und reanimiert ihn dann durch 
einen brutalen Schlag gegen die Brust. 
Trevor geht dabei mit erkennbarem Ver-
gnügen vor. Er unterstreicht seine Hal-
tung durch hämische oder sadistische 
Kommentare: „Oh, ich glaube, er kriegt  
‘nen Ständer“ oder nach dem Ziehen des 
Zahns: „Das war ein zäher, kleiner Dreck-
sack“. Mr. K. ist auf dem Stuhl fixiert, 
windet sich, wimmert und protestiert. Er 
zuckt und schreit vor Schmerzen, fleht 
um Gnade. Auf seiner Hose erscheint 
in Folge des Schlags Blut, sein Körper 
zuckt bei den Elektroschocks und es 
steigt Rauch auf. Das Ziehen des Zahns 
und die Zertrümmerung der Kniescheibe 
sind hörbar, durch Plopp- und Knirsch-
geräusche zum Beispiel. 

Das USK-Prüfgremium berücksichtigte 
bei seiner Entscheidung auch diese im 
Computerspiel enthaltene Folterszene. 
Es sah aber im Ergebnis keine Nachah-
mungsgefahr oder sozialethisch desori-
entierende bzw. verrohende und jugend-
gefährdende Wirkung. Als entlastende 
Gründe sah das Prüfgremium unter an-
derem folgende Aspekte: Die Foltersze-
ne sei in eine Distanz schaffende Rah-
menhandlung eingebettet, sie werde im 
weiteren Spielverlauf kritisch reflektiert 
und abgelehnt. Sie erbringe im Ergebnis 
keinerlei (Spiel-)Vorteile und biete sich 
außerdem nicht zum Ausleben sadisti-
scher Neigungen an. Die folternde Figur 
sei im Spiel klar als unkontrollierbarer 
Psychopath erkennbar überzeichnet und 
biete keinerlei Reiz als Identifikationsfi-
gur für Jugendliche. 

Diese relativierenden Aspekte kommen 
im YouTube-Video aber nicht zum Tra-
gen. 

Das Video zeigt grausame und un-
menschliche Gewalt in einer Art, die 
eine Verharmlosung ausdrückt. Folter 
wird als akzeptables Mittel zum Zweck 

dargestellt. Denn der Auftraggeber, die 
fiktive Sicherheitsbehörde „FIB“, erhält 
durch die Folter Informationen, um eine 
gesuchte Person zu finden und diese 
dann durch Scharfschützen töten zu 
lassen. Der Betrachter kann durch die 
Kontextlosigkeit keine kritische Distanz 
aufbauen. Er wird damit zur bejahenden 
Anteilnahme an der Folter angeregt. Da-
mit leugnet das Video den fundamen-
talen Wert- und Achtungsanspruch, der 
jedem Menschen zukommt. Deswegen 
ist das Video unzulässig.

Ein isoliertes Video aus einem Compu-
terspiel kann also unzulässig sein, auch 
wenn das Videospiel selbst, aus dem die 
Szene stammt, zulässig ist. Die MA HSH 
teilte YouTube ihre Rechtsauffassung 
mit und bewirkte eine Regionalsperre 
für Deutschland. Das heißt, Nutzer aus 
Deutschland können das konkrete Video 
nun nicht mehr sehen. 

Der Beschwerdeführer meldete der  
MA HSH noch weitere vergleichbare 
Videos. Die MA HSH bewirkte für diese 
ebenfalls eine Regionalsperre.
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ANGEBOT:
youtube.com 
Gameplay des Videospiels 
„Grand Theft Auto V“

Folter ist in Deutschland verboten. 
Videos mit Folterszenen auch.


